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Steuernummer 220/5728/0449

Rechtsbehelfsbeiehryng

Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden. Der
Einspruch ist beim umseitig bezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem eiektronisch zu übermitteln
oder zur Niederschrift zu erklären,

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tags, an dem ihnen
dieser Bescheid bekannt aeseben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels
Einschreiben durch Übergabe innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gilt die Bekanntgabe mit dem vierten
Tag nach Aufgabe zur Post als bewittt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen
ist." Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen
Empfangsbekenntnis ist Tag der'Bekanntgabe der Tag der Zustellung. Bei Zusendung durch einfachen Brief
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gilt die Bekanntgabe einen Monat nach Aufgabe zur Post a!s bewirkt,
es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zusteiiung mittels Einschreiben
mit Rückschein oder durch Zustellungsereuchen ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.
Bei Eintegung des Einspruchs soll der Vewaitungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der Einspruch richtet.
Es soll angegeben werden, inwieweit der Venwattungsakt angefochten wird. Ferner sollen die Tatsachen, die zur
Bsgröndung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Datenschatzhinweis

Infomiationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und ober Ihre Rechte
nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie
bitte dem allgemeinen Informationsschreibsn der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie
unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.
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